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P. C. Hartmann: Französische Verfassungsgeschichte

WÃ¤hrend die deutsche Geschichtswissenschaft in
den letzten Jahren begonnen hat, Verfassungsgeschichte
verstÃ¤rkt vergleichend anzugehen Vgl. Reinhard, Wolf-
gang, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichen-
de Verfassungsgeschichte Europas von den AnfÃ¤ngen
bis zur Gegenwart, MÃ¼nchen 2002; Fenske, Hans, Der
moderne Verfassungsstaat. Eine vergleichende Verfas-
sungsgeschichte von der Entstehung bis zum 20. Jahr-
hundert, Paderborn 2001. und dabei zu wichtigen Re-
lativierungen vermeintlicher Spezifika gerade des deut-
schen Konstitutionalismus im 19. Jahrundert vorgedrun-
gen ist Vgl. Kirsch, Martin, Monarch und Parlament im
19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus
als europÃ¤ischer Verfassungstyp â Frankreich im Ver-
gleich (VerÃ¶ffentlichungen des Max-Planck-Instituts
fÃ¼r Geschichte 150), GÃ¶ttingen 1999. , legt nun der in
Mainz lehrende Historiker P.C. Hartmann knapp zwan-
zig Jahre nach dem Erscheinen seiner Gesamtdarstellung
zur franzÃ¶sischen Verfassungsgeschichte noch einmal
eine Ã¼berarbeitete Neuauflage einer LÃ¤nderstudie
vor, in der der franzÃ¶sische Untersuchungsfall gele-
gentlich auch durch einen deutsch-franzÃ¶sisch ver-
gleichenden Blick zusÃ¤tzliche AuÃenkontur gewinnt
(z.B. S. 17). Als nicht hintergehbares ZÃ¤surdatum sei-
ner Ãberblicksdarstellung wÃ¤hlt Hartmann das epo-
chale Ereignis der FranzÃ¶sischen Revolution von 1789
und unterscheidet dementsprechend eine erste Periode
âmateriell-rechtlicherâ (un)geschriebener Grundgesetze
von einer zweiten postrevolutionÃ¤ren âEpoche der ge-
schriebenen modernen Verfassungenâ (S. 15), mit der
Frankreich zum Impulsgeber fÃ¼r den europÃ¤ischen

Konstitutionalismus wird.

Besonders im zweiten, knapp ein Drittel des Ge-
samttextes ausmachenden Teil wird Frankreich als Land
des permanenten konstitutionellen Umbruchs gekenn-
zeichnet. Hartmann zeigt, wie seit der Menschenrechts-
erklÃ¤rung von 1789 die Nation als SouverÃ¤n fir-
mierte und 1791 die Gewaltenteilung verankert wur-
de, wÃ¤hrend das Prinzip staatsbÃ¼rgerlicher EgalitÃ¤t
lange deklaratorischen Charakters blieb. Die radikalde-
mokratische Verfassung von 1793 mit ihren weit reichen-
den Rechtszusagen war im Schatten von Diktatur und
Terror wirkungslos, bevor die kollektive Aufstockung
von Exekutive und Legislative in der Direktorialverfas-
sung der Opposition Zugang zur Macht bis zum Staats-
streich und zur MilitÃ¤rdiktatur Napoleons verschaffte.
Die napoleonischen Verfassungen blÃ¤hten die Exekuti-
ve weiter auf, sicherten aber die revolutionÃ¤re Rechts-
gleichheit weiter ab. Hinter die Gewaltenteilung, das zen-
tralisierte Verwaltungssystem und einen grundrechtli-
chen Konsens ging dann auch die restaurierte Monarchie
nach 1814 nicht mehr zurÃ¼ck. PrÃ¤sidialverfassung
undKaisertum reduzierten nach 1852 die republikanische
Verfassung (1848) zunÃ¤chst zur demokratischen Episo-
de, bevor sie seit 1871 nach einer schwierigen Etablie-
rungsphase in Gestalt der Dritten Republik bis ins 20.
Jahrhundert hinein wirkmÃ¤chtig wurde. Hier nun ar-
beitete die neue Verfassung der Vierten Republik nach
Kriegsende 1945 zwar die Verfehlungen von Vichy ab,
wurde aber von Ã¼berbordenden Dekolonialisierungs-
konflikten und einer disziplinlosen Parteiendemokratie
zerschlissen. Erst die Verfassung der FÃ¼nften Repu-
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blik, die schlieÃlich am einlÃ¤ssigsten behandelt wird,
sicherte mit einem freilich bisweilen prekÃ¤ren, semi-
prÃ¤sidentiellen Herrschaftssystem demokratische Sta-
bilitÃ¤t.

So griffig Hartmann seinen Gegenstand prÃ¤sentiert,
kÃ¶nnten gerade dem Leser einer Ãberblicksdarstel-
lung orientierende KlÃ¤rungen fehlen. Etwa wird kei-
ne konzise Definition der neuzeitlichen âVerfassun-
gâ als dem zentralen Untersuchungsgegenstand ange-
boten, die nicht nur auf die Festlegung von Regie-
rungsformen und die Zuschreibung von Kompeten-
zen an Institutionen und Kollektive oder individuel-
le AmtstrÃ¤ger abhebt, sondern auf die historische
PrimÃ¤rfunktion der Verfassung verweist, die Bedin-
gungen legitimer Herrschaft festzulegen (statt sie vor-
auszusetzen) und die jetzt Ã¼berhaupt erst legitimati-
onsbedÃ¼rftig gewordene politische Macht umfassend
zu verrechtlichen und faktisch neu zu begrÃ¼nden.
Vgl. z.B. Grimm, Dieter, Deutsche Verfassungsgeschich-
te 1776-1866, Frankfurt am Main 1988, S. 10-13; Schmale,
Wolfgang, Art. Constitution, Constitutionnel, in: Reich-
hardt, Rolf; LÃ¼sebrink, Hans-JÃ¼rgen (Hgg.), Hand-
buch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich,
1680-1820, MÃ¼nchen 1992, Bd. 12, S. 31-63. Ohne der-
gleichen grundlegende ErlÃ¤uterungen droht etwa die
ârevolutionÃ¤reâ QualitÃ¤t der Rechtstexte von 1789
und 1791 fast mehr der âVerschriftlichungâ (S. 15) und
dem Austausch der HerrschaftstrÃ¤ger (S. 56ff.) als aus-
drÃ¼cklich der gedanklichen und faktischen Neukonsti-
tuierung legitimer Gewaltsamkeit zugerechnet werden
zu mÃ¼ssen.

Auch vermisst womÃ¶glich besonders der um Einar-
beitung bemÃ¼hte Leser ein abrundendes Schlusskapi-
tel, in dem die disparaten Entwicklungslinien, die Hart-
mannÃ¼ber einen Zeitraum vonÃ¼ber 500 Jahren zieht,
zuletzt zu bÃ¼ndeln und im Blick auf KontinuitÃ¤ten
und DiskontinuitÃ¤ten im historischen Kontext abzu-
wÃ¤gen wÃ¤ren. Die insbesondere im zweiten Teil dar-
gestellte Serie von Verfassungen hÃ¤tte, typologisch auf-
bereitet (z.B. unterschieden nach derQualitÃ¤t des Wan-
dels im Sinne von Modifikation, substantieller Revision
und komplettem Bruch, oder unterschieden nach An-
lass, Motiv und TrÃ¤gern des Wandels), aus ihrer rela-
tiven Autonomie gelÃ¶st werden kÃ¶nnen. So wÃ¼rde
zugleich die Dynamik des Wechsels von parlamentari-

schen und monarchischen Regimen und ihrer Verfassun-
gen noch einmal zur auffÃ¤lligen KontinuitÃ¤t der in-
stitutionellen Infrastruktur (v.a. Zentralstaatlichkeit und
eine spezifische Version parlamentarischer Praxis) in Be-
ziehung gesetzt.

Ohne einen breiteren Rekurs auf Initiatoren
und TrÃ¤ger der Verfassungsbewegungen, auf ihre
VerÃ¤nderungsinteressen als dem eigentlichen Motor
der normativen Verfassungstexte und auf informelle
Prozesse und EinflÃ¼sse, die die Verfassungswirklich-
keit jenseits der Verfassungsnorm prÃ¤gen, bliebe ein
Verfassungsgeschichte allzu statisch. Nun scheint aber
bei Hartmann das komplizierte Geflecht von Aushand-
lungsprozessen, von Macht- und InteressenkalkÃ¼len
im Hintergrund zeitgenÃ¶ssischer Verfassungsdiskus-
sionen auf, wenn im zweiten Darstellungsteil die Verfas-
sungsentwicklung im Dreischritt âVorgeschichteâ, âVer-
fassungâ und âAnwendungâ durchdekliniert und jeweils
in der ersten und dritten Analyserubrik soziopolitische
Kontexte hergestellt werden. Die symbolische Valenz der
franzÃ¶sischen Verfassung als Kernelement politischer
Kultur mindestens im 18. und 19. Jahrhundert bleibt
freilich ganz auÃer Acht. Vgl. u.a. Schmale, Wolfgang,
Entchristianisierung, Revolution und Verfassung. Zur
MentalitÃ¤tsgeschichte der Verfassung in Frankreich,
1715-1794, Berlin 1988. Die engen Darstellungsgrenzen
einer verfassungsgeschichtlichen EinfÃ¼hrung, die rigo-
rose Stoffkonzentration unvermeidlich macht und Pro-
blemverkÃ¼rzungen gebietet, scheinen aber weitgehend
ausgereizt.

Zuletzt folgen der Ã¼bersichtlichen und sprachlich
klaren Darstellung eine griffige Auswahlbibliografie und
ein Anhang mit tabellarischen Listen zur Entwicklung
der Verfassungsstruktur, eine Chronologie der Staats-
oberhÃ¤upter und Minister(prÃ¤sidenten) sowie sche-
matische Darstellungen von Parlamentswahlergebnissen
im Untersuchungszeitraum und eine Departement- und
Regionenkarte Frankreichs. Den selbst gesetzten Anfor-
derungen an eine âknappe, klare und verstÃ¤ndlicheâ
(s. Vorwort) EinfÃ¼hrung in die Entwicklung der fran-
zÃ¶sischen Verfassungsgeschichte wird der Autor auch
hier vollends gerecht und liefert damit insgesamt ein si-
cherlich gerade fÃ¼r studentische Belange im Grundstu-
dium geeignetes Hilfsmittel zur ersten AnnÃ¤herung an
einen komplexen Forschungsgegenstand.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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